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Konzept Prävention Grenzverletzung 
 
Positionierung 

Die im Leitbild der Stiftung Schürmatt festgehaltene Vision „Wir schaffen Lebensqualität für Men-
schen mit Beeinträchtigungen“ wird in allen Teilen der Arbeit täglich unmissverständlich umge-
setzt. Die Stiftung Schürmatt bekennt sich deshalb öffentlich zur “Charta zur Prävention von sexu-
eller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen1“ der Branchenverbände 
(http://www.charta-praevention.ch/). 
 
Für die Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen sind 
folgende Massnahmen in Kraft gesetzt: 
 

 
 
 
1. „Wir schaffen Lebensqualität für Menschen mit Beeinträchtigungen“. 
2. Charta Branchenverbände: Die Stiftung Schürmatt bekennt sich zu den in der Charta beschrie-

benen Grundsätzen zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenz-
verletzungen. 

3. Die Charta wird in den Bewerbungsgesprächen vorgestellt und abgegeben. 
  

 
1 Anhang 1 

*Situationsspezifisch 

1.Leitbild

2.Charta  
Branchenverbände

3. Proklamtion Charta in 
Bewerbungsgesprächen

4.Anstellung mit 
Vertragszusatz sowie 

Sonderprivatauszug und 
Privatauszug aus dem 

Schweizerischen 
Strafregister

5.Einführungsprogramm
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter: 

Schulung zum Thema 
Grenzverletzung - Gemeinsame 

Kultur des Hinsehens

6.Interne Meldestelle
Stiftung Schürmatt

7.Interventionsgruppe 
Grenzverletzung 

(Geschäftsführung, Leitung 
Geschäftsbereich, 

Bereichsleitung, Leitung 
HRM)

8.VOE Prävention 
Grenzverletzung: 

Weiterentwicklung der 
Thematik und der 

Schulungen

Externe Meldestelle  
Beratungsstelle 

Opferhilfe 
Aargau - Solothurn

http://www.charta-praevention.ch/
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4. Anstellung: Der Arbeitsvertrag und Funktionsbeschriebe enthalten klare Aussagen zur Aner-
kennung und Umsetzung der Charta. Verantwortung: “Einhaltung des gesetzlichen Verbots 
von körperlichen und sexuellen Übergriffen und entsprechende Reaktion bei vermuteter oder 
festgestellter Missachtung.“ Zusätzlich wird ein aktueller Sonderprivatauszug und ein Privat-
auszug aus dem Schweizerischen Strafregister in den Anstellungsentscheid miteinbezogen. 

5. Im Rahmen des Einführungsprogramms für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt eine 
Schulung zum Thema „Grenzverletzung - Gemeinsame Kultur des Hinsehens“. Es wird auf die 
Charta hingewiesen und die Folgen eines möglichen Fehlverhaltens erklärt. Die Schulung ba-
siert auf MD914_04 „Zum Umgang mit Grenzverletzungen auf der Basis vom Bündner Stan-
dard“. 

6. Die Meldestelle (intern: Interventionsgruppe Grenzverletzung, extern: Opferhilfe Aargau-Solo-
thurn) nimmt jegliche Meldungen, die vermutete oder festgestellte Grenzverletzungen betref-
fen, entgegen. Meldeberechtigt sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Klientinnen und Klien-
ten, gesetzliche Vertretungen sowie Angehörige. Die Meldungen an die externe Meldestelle 
„Beratungsstelle Opferhilfe Aargau Solothurn“ in Aarau unterstehen der gesetzlichen Schwei-
gepflicht. Die Beratungsstelle entscheidet zusammen mit der betroffenen Person über weitere 
Schritte. 

7. Für die Interventionsgruppe Verdacht auf Grenzverletzungen besteht ein Funktionsbeschrei-
bung (GDMD914_05). 
Die Interventionsgruppe wird nach Eingang einer Meldung einberufen. Die Mitglieder sind: 
Die Geschäftsführerin, die Leitung des Geschäftsbereichs, die verantwortliche Bereichsleitung 
sowie die Leitung HRM*. Bei Bedarf werden weitere Personen der Stiftung Schürmatt oder ei-
ner externen Stelle beigezogen. Die Interventionsgruppe koordiniert die Information und ent-
scheidet über den allfälligen Einbezug externer Stellen.  

8. Für die VOE Prävention Grenzverletzung besteht ein Leistungsauftrag (MD142_05). Die VOE 
Prävention Grenzverletzung entwickelt die Thematik weiter, unter anderem mit Inputs an der 
L/L-Konferenz mit Schulungen, Weiterbildungen etc. 

 
 
Adressen 
Intern: 
Stiftung Schürmatt 
Interventionsgruppe Grenzverletzung 
Schürmattstrasse 589 
5732 Zetzwil 
Tel. 062 767 07 99 
E-Mail: meldestelle@schuermatt.ch 

Extern: 
Opferhilfe Aargau-Solothurn 
Kasinostrasse 32 
5001 Aarau 
Tel. 062 835 47 90 
E-Mail: opferhilfe@ag.ch 
www.opferhilfe-ag-so.ch 
 

 Die Beratungsstelle Opferhilfe Aargau-Solo-
thurn ist an die gesetzliche Schweigepflicht 
gebunden. Die Beratung ist kostenlos.  

 
  

mailto:opferhilfe@ag.ch
http://www.opferhilfe-ag-so.ch/
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Anhang 1 
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